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 Drucksache Nr.: 196/2022 
   
  Dezernat III 
 Federführend: Landwirtschaft und 

Umwelt 
 Anlagen:  
 Az.: 330 dl 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 14.07.2022 Ö zur Beschlussfassung 

 
 
Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln wegen unvorhersehbarer 
Ausgaben im Bereich Landwirtschaft und Weinbau 

 
Antrag: 
 
Der Hauptausschuss möge für die unvorhersehbaren Ausgaben im Bereich  
Landwirtschaft und Weinbau der Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln  
in Höhe von 50.000 € zustimmen. 
 
Begründung: 
 
Die Mittel werden benötigt um erforderliche Maßnahmen zur Grabenunterhaltung  
(Gewässer III. Ordnung/Außengebietsentwässerung) und erforderliche 
Verkehrssicherungsmaßnahmen (Gehölz- und Heckenrückschnitt) beauftragen  
und durchführen zu können. 
 
Im 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2022 mussten für die Unterhaltung der  
Gewässer III. Ordnung (Produktkonto 5550000.523370) bereits Mittel in Höhe von 80.000 € 
(Haushaltsansatz 110.000 €) verausgabt werden. Grund für die hohe Mittelbeanspruchung  
war eine unabwendbare, kostenintensive Grabenräumung in der Gemarkung Gimmeldingen 
(52.574,20 €). 
 
Derzeit stehen für die Grabenunterhaltung daher „nur“ noch ca. 30.000 € zur Verfügung,  
die nicht ausreichen um die für das gesamte Flurgebiet Neustadt jährlich anstehende 
Ausschreibung vornehmen zu können. Die Ausschreibung muss schnellstmöglich erfolgen,  
da mit Blick auf die Brutzeit die Arbeiten im Zeitraum Oktober 2022 bis Dezember 2022 
ausgeführt werden sollen. Im Jahr 2021 entstanden für die Unterhaltungsmaßnahmen  
im Rahmen der jährlichen Ausschreibung Kosten von insgesamt 28.072,10 €. Aufgrund der 
erhöhten Dieselpreise ist für das Jahr 2022 mit höheren Kosten zu rechnen.  
 
Darüber hinaus muss die Räumung eines Regenrückhaltebeckens vorgenommen werden.  
Auch sind bis Ende 2022 Mittel für die Durchführung von erforderlichen 
Verkehrssicherungsmaßnahmen und unvorhersehbaren Grabenunterhaltungsmaßnahmen  
(z. B. Böschungsabsicherung) vorzuhalten.  
 
Neustadt an der Weinstraße, 07.07.2022 
 
 
Oberbürgermeister 
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